
 

 

N A C H T R A G S S A T Z U N G 
 

der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2013 

 

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Rat der Stadt Mülheim 

an der Ruhr mit Beschluss vom 11.07.2013 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 

vom 19.12.2012 erlassen: 

 

§ 1 

Ergebnisplan und Finanzplan 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 
die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
erhöht um 

vermin-
dert um 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

plans ein-
schließlich der 
Nachträge fest-

gesetzt auf 
Ergebnisplan 

Erträge 

Aufwendungen 

 

567.502.236 € 

660.518.821 € 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

567.502.236 € 

660.518.821 € 

Finanzplan 

aus der laufenden Verwaltungs-

tätigkeit: 

Einzahlungen 

Auszahlungen 

 

aus der Investitionstätigkeit: 

Einzahlungen 

Auszahlungen 

 

aus der Finanzierungstätigkeit: 

Einzahlungen 

Auszahlungen 

 

 

 

547.809.854 € 

600.391.327 € 

 

 

22.282.522 € 

55.280.543 € 

 

 

32.658.000 € 

22.566.100 € 

 

 

 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

 

 

17.500.000 € 

17.500.000 € 

 

 

 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

 

 

 

547.809.854 € 

600.391.327 € 

 

 

22.282.522 € 

55.280.543 € 

 

 

50.158.000 € 

40.066.100 € 

 

 



 

 

§ 2 

Kreditermächtigung für Investitionen 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird ge-

genüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 31.546.000 € um 17.500.000 € erhöht und 

damit auf 49.046.000 € festgesetzt. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geän-

dert. 

 

§ 4 

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert. 

 

§ 5 

Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. 

 

§ 6 

Steuersätze 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 

 

§ 7 

Haushaltsausgleich 

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert. 

 

§ 8 

Aufstellung einer Nachtragssatzung 

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert. 

 

§ 9 

Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO 

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert. 

 

 



 

§ 10 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert. 

 

§ 11  

Stellenplan 

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert. 

 

§ 12 

Flexible Haushaltsbewirtschaftung 

Die bisherigen Regelungen werden nicht geändert. 

 

 

 

Mülheim an der Ruhr, 11.07.2013 

 

Die Oberbürgermeisterin 

Dagmar Mühlenfeld 

 


